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Beschlussvorlage des Kreisausschusses 
 
 

Neubesetzung von Positionen im Jugendhilfeausschuss; 
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 8. Februar 2008 

 
Beschluss-Antrag: 
 
Der Kreistag wählt auf Vorschlag des Kreisausschusses für die AG 
„Mädchenarbeit“ (gemäß § 78 SGB VIII) für das aus dem Jugendhilfeausschuss 
ausgeschiedene beratende Mitglied Frau Corinna Schmidt nunmehr 
 

Frau Anne Mohr, Gießen, 
 

in diese Funktion. Stellvertreterin ist weiterhin Frau Katja Gänger. 
 
Der Kreistag wählt weiter auf Vorschlag des Kreisausschusses für die AG 
„Tagesbetreuung“ (gemäß § 78 SGB VIII) für die bisher vakante Position als 
stellvertretendes beratendes Mitglied  
 

Frau Elke Bär, Laubach, 
 

in diese Funktion. Sie wird Stellvertreterin von  Frau Christine Rinn. 
 
 
 
 

 
Begründung: 
 
Frau Corinna Schmidt wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 26. Juni 2006 zum 
beratenden Mitglied für die AG „Mädchenarbeit“ in den Jugendhilfeausschuss 
gewählt. Sie ist mittlerweile aus dieser Funktion ausgeschieden. Der Facharbeitskreis 
„Mädchenarbeit“ hat in seiner letzten Sitzung Frau Anne Mohr als Nachfolgerin 
vorgeschlagen.  
 
Die Position eines stellvertretenden beratenden Mitglieds für die AG 
„Tagesbetreuung“ war bislang vakant. Der Facharbeitskreis „Tagesbetreuung“ hat in 
seiner Sitzung am 30. Januar 2008 Frau Elke Bär als Vertreterin von Frau Christiane 
Rinn vorgeschlagen. 
 
Eine Nachbesetzung ist auf Grund des § 4 Abs. 2 Buchstabe l der Satzung für das 
Jugendamt des Landkreises Gießen und Artikel 4 § 1 des Kommissionsbeschlusses 
des Kreisausschusses vom 25. September 2006 erforderlich.  



 
Die Wahlen erfolgen nach den Grundsätzen des Mehrheitswahlrechts gemäß § 55 
HGO i.V.m. § 32 HKO. Demnach ist eine Nachwahl möglich. Gem. § 55 Abs. 3 HGO 
i.V.m. § 32 HKO kann - wenn niemand widerspricht – offen durch Zuruf oder per 
Handaufheben abgestimmt werden.  
 
 

 
2. Finanzielle Auswirkungen/Folgekosten: 
 
Es entstehen keine Kosten       
 

 
Folgekosten: keine 
      
 

Sonstiges/Bemerkungen: 
 
 
 

 
Mitzeichnung: 
 
Büro der Kreisorgane     
  Julia Schäfer  Thomas Euler 

Organisationseinheit  Sachbearbeiter/in  Leiter der Organisationseinheit 

     
     
  Landrat Willi Marx   

  Dezernent   
 
 

Zustimmungsvermerk/Sichtvermerk: 
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